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RS OGH 1997/1/28 1Ob2410/96k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ABGB §271

Rechtssatz

Allein deshalb, daß der gesetzliche Vertreter als Konsequenz einer Schenkung von seiner Unterhaltsp6icht gegenüber

dem Vertretenen (ganz oder teilweise) entlastet werden könnte, wenn, solange und soweit der Minderjährige durch die

Vermietung des Schenkungsobjekts einen Reinertrag erzielen sollte, liegt ein Kollisionsfall (noch) nicht vor.
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